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Umsetzung des neuen GWG 
Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz 

 
 
Zum Zwecke der Geldwäsche- und der Terrorismusbekämpfung in Deutschland wurde das Geld-
wäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErG) eingeführt. Damit wurde die 3. EU Geldwäsche-
richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. 
 
Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln, fallen unter das Geldwäschegesetz, wenn sie Bar-
zahlungen in Höhe von mehr als Euro 15.000,- annehmen. Als Bargeld werden auch Zahlungen mit 
EC oder Kreditkarte gesehen. Unerheblich ist es ob die Transaktion in einem Vorgang oder in 
mehreren Einzelgeschäften getätigt wird. 
 
Jetzt besteht für jeden die Pflicht, den Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren!!! 
 
 
Als „wirtschaftlich Berechtigter“ gilt 
 

• Wenn er ist nach dem neuen GwG (§ 1 Abs. 6) die natürliche Person ist, in deren Eigen- 
tum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche 
Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäfts-
beziehung letztlich gegründet wird. 

• Bei Gesellschaften ist die natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter, die letztlich 
Eigentümer des Vertragspartners ist oder diesen kontrolliert. 

• Kontrolle/Eigentum wird vermutet, wenn eine natürliche Person mehr als 25 % der 
Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar 
kontrolliert. 

• Nicht vom Begriff des wirtschaftlich Berechtigten umfasst bzw. befreit sind an Börsen 
notierte Gesellschaften sowie Kreditinstitute, Finanzinstitute (Ausnahmeregelung des  
§ 5 Abs. 2 GwG - Entbehrlichkeit der Sorgfaltspflichten). 

 


